
 
  

  Zu TOP 5: 
 
Der Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt 
Sankt Augustin folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
1. „Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die während der Aus-

legung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 801 A 1, 2. förmliche Ände-
rung“ „An der Burg“ abgegebenen Stellungnahmen nach eingehen-
der Prüfung entsprechend den folgenden Erläuterungen zu den ein-
zelnen Punkten in der Planung zu berücksichtigen bzw. nicht zu be-
rücksichtigen.“ 

 
14 Ja-Stimmen 
2 Nein-Stimmen 
 
 
2. „Aufgrund §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der derzeit geltenden Fassung und des § 10 so-
wie des § 233 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21.6.2005 (BGBl. I, S. 1818) be-
schließt der Rat der Stadt Sankt Augustin den Bebauungsplan Nr. 
801 A 1, 2. förmliche Änderung für den Bereich Sankt Augustin, 
Gemarkung Birlinghoven, Flur 7, sowie Gemarkung Niederpleis, Flur 
3 und 9, zwischen dem Lauterbach, der Karl-Hennecke-Straße und 
der Louis-Hagen-Straße, einschließlich der Begründung hierzu.“ 

 
Die genauen Grenzen sind im Geltungsbereichsplan vom 

15.08.1995 zu entnehmen.  
 
14 Ja-Stimmen 
2 Nein-Stimmen  
 
In der Zeit von 19.05 bis 19.10 erfolgte eine Unterbrechung der Sitzung. 

 
 
 
 


